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Ausgabe Juni 2026

HAFENFE
STHAFENFE
ST

26. und 27. Juni  2026
NEUSTADT AN DEN MAINWIESEN

26.06.  Beatabend
Beginn ab 18:00 Uhr 
Ab 20 Uhr „DJ.  Sunshine“
mit 70er,  80er,  90er Musik

27.06.  Großes Finale
11:00 Uhr Maintalexpress
16:00 Uhr „Mippies“

20:00 Uhr „Living for the moment“
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Redaktionsschluß / Wichtige Telefonnummern 

Redaktionsschluß, 
für Beiträge, Anzeigen, Fotos, usw.
 
für Juliheft: 19.06.2026
Erscheinungstermin:
28. Juni 2026

Ihre Artikel, Anzeigen etc. können Sie di-
rekt in den Bürgermeistersprech-stunden 
oder unter folgender E-Mail abgeben:

bote@neustadt-erlach.de

Impressum:

Neustädter und Erlacher Bote
Der Bote erscheint monatlich.

Herausgeber:

Gemeinde Neustadt a.Main
Spessartstr. 3
97845 Neustadt a.Main

Verantwortlich für den gemeindlichen Inhalt:
Der Erste Bürgermeister 
der Gemeinde Neustadt a.Main

Für den Inhalt der Artikel aus den Verei-
nen ist der jeweilige Vereinsvorsitzende 
verantwortlich.

Gemeindeverwaltung
Bürgermeister/Verwaltung:
Rathaus Neustadt: (09393) 506
Mobil: 0176 42002065

E-Mail: 
buergermeister@neustadt-erlach.de
Fax Rathaus: (09393) 993171
VGem Lohr a.Main: (09352) 8730-0

Internet:
www.neustadt-erlach.de
www.vgem-lohr.de

Forstbetrieb:
Mobil: 0170 3517995
E-Mail: forst@neustadt-erlach.de

Bauhof/Wasserversorgung:
Tel.: (09393) 9939142
Mobil: 0172 8740961
oder (Vertretung)
Tel.: 0170 3517995
E-Mail: bauhof@neustadt-erlach.de

Notruf Wasserversorgung:
Montag bis Freitag von 08.00 - 16.00 Uhr
(0172) 8740961oder (0176) 42002065

Außerhalb dieser Zeiten:
sowie an Sa., So. und Feiertagen
Stadtwerke Lohr Tel.: 0171 8306033

Notruf Stromversorgung:
Störungsnummer BAYERNWERK
bei Stromausfall: (0941) 28003366

Bitte beachten die Bürgermeister-
sprechstunden ist ab Juni 2026 
Donnerstags:
Im Rathaus, Spessartstr. 3, 1. Stock
Donnerstag  17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Ortsteil Erlach:
Außerhalb der Sprechzeiten in 
Neustadt und Erlach jeweils nach vor-
heriger Terminvereinbarung.

Sprechzeiten Forsttechniker:
Nach telefonischer Vereinbarung
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Aus dem Gemeinderat

Bericht über die Sitzung des Gemeinde-
rates Neustadt a.Main vom 17.04.2026.
(Vom Gemeinderat nicht förmlich geneh-
migte Fassung)
Anwesend: Morgenroth Stephan, Erster 
Bürgermeister, Fleckenstein Anton, Go-
wor Peter, Günther Ellen, Harth Jochen, 
Hartung Sandra, Hofmann Michael, Kim-
mel Stefan, Maier Wolfgang, Müller Evi, 
Schwab Klaus, 2. Bürgermeister, Selke 
Susanne, 3. Bürgermeisterin.
Fehlend: Heidenfelder Steffen.

TOP 01 Begrüßung durch den Bürger-
meister und Genehmigung der Nieder-
schrift vom 05.03.2026
Erster Bürgermeister Stephan Morgen-
roth eröffnete die Sitzung und stellte die 
ordnungsgemäße Ladung sowie die Be-
schlussfähigkeit des Gemeinderates fest.
Die Niederschrift der Gemeinderatssit-
zung vom 05.03.2026 wurde genehmigt.
Bürgermeister Morgenroth begrüßte die 
Gemeinderatsmitglieder sowie die anwe-
senden Gäste am Wanderparkplatz in der 
Spessartstraße. Stefan Pfeuffer begrüßte 
ebenfalls alle Teilnehmer, auch im Namen 
von Thorsten Schwab (FBG), und stellte 
die fünf Stationen des Waldbegangs vor.

TOP 02 Vorstellung der Jahresbe-
triebsergebnisse 2024 und 2025 für den 
Gemeindewald
Station 1 – Erlenberg: Naturverjün-
gung Weißtanne, neues Jagdgesetz, 
Förderprogramm
Bestand: Fichten-Lärchen-Kiefernmisch-
bestand, ca. 135 Jahre alt.
Naturverjüngung Weißtanne
Stefan Pfeuffer erläuterte, dass sich im 
Erlenberg Weißtannen durch Naturver-
jüngung aus dem Altbestand heraus eta-
bliert haben. Die Weißtanne ist im For-
steinrichtungswerk mit etwa 3 % kaum 

vertreten. Entscheidende Voraussetzung 
für die erfolgreiche Naturverjüngung ohne 
Zaunbau sei die intensive Bejagung des 
Rehwildes seit 2014. In den letzten vier 
Jahren verzeichne man deutlich steigende 
Jahrestriebe und einen Verbissdruck von 
nahezu null.
Neues Jagdgesetz: Abschussplanfreiheit 
für Rehwild
Thorsten Schwab erläuterte die Neurege-
lung: Das bisherige System sah verbind-
liche Abschusspläne vor, die die Jagdbe-
hörde auf Basis von Vegetationsgutachten 
festlegte. Das neue Bayerische Jagdgesetz 
ermöglicht es Grundeigentümern, auf An-
trag die Rehwildbejagung ohne festge-
schriebene Abschussquoten zu betreiben. 
Die Gemeinde Neustadt am Main hat die-
sem Antrag bereits zugestimmt.
Das Konzept sieht eine Schwerpunktbeja-
gung vor: Bejagungsdruck wird dort kon-
zentriert, wo Handlungsbedarf besteht; 
andere Flächen bleiben Ruhezonen. Im 
Gemeindegebiet gibt es vier Reviere (zwei 
Eigenjagden der Gemeinde, ein Gemein-
schaftsjagdrevier, eines beim Fürsten Lö-
wenstein). Die Jagdzeit für Rehwild wur-
de durch das neue Gesetz auf den 16. April 
vorverlegt (bisher: 1. Mai).
Förderprogramm Klimaanpassung im 
Wald
Die Gemeinde Neustadt nimmt ein staat-
liches Förderprogramm zur Klimaanpas-
sung im Wald in Anspruch (Klimatrans-
formationsfonds). Voraussetzungen: fünf 
Biotopbäume pro Hektar (dauerhaft mar-
kiert, zehn Jahre aus der Nutzung) und 5 
% Flächenstilllegung. Von 12 Förderkrite-
rien erfüllte die Gemeinde bereits 10 im 
Rahmen der normalen Bewirtschaftung.
Förderhöhe: ca. 45.000 Euro pro Jahr, 
über zehn Jahre rd. 450.000 Euro. Letzte 
Quartalsauszahlung: 23.400 Euro.
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Station 2 – Mittelberg: Eichenpracht-
käfer
Bestand: Eichen-Buchen-Mischbestand, 
ca. 150 Jahre alt, ca. 13 ha.
Stefan Pfeuffer erläuterte den Erstbefall 
des Gemeindewalds Neustadt mit dem Ei-
chenprachtkäfer (Agrilus biguttatus). Der 
Käfer befällt vorgeschädigte Eichen und 
bohrt Fraßgänge zwischen Holz und Rin-
de, was die Wasserversorgung des Baumes 
unterbricht. Erkennungszeichen sind cha-
rakteristische D-förmige Ausbohrlöcher 
im unteren Stammbereich.
Sekundärschaden: Der Prachtkäfer öff-
net die Pforte für den Eichenkernbohrer, 
der das Holz selbst schädigt. Der Wert 
einer befallenen Eiche sinkt von ca. 400 
Euro auf ca. 90 Euro pro Festmeter.
Bisheriger Schaden: Ende 2025 Erst-
befall festgestellt. Ca. 80–90 Festmeter 
Schadholzeiche entnommen. Kronenma-
terial gehackt und abtransportiert.
Befallenes Holz muss bis zum folgenden 
April aus dem Wald entfernt sein (ca. ein 
halbes Jahr Zeit, im Gegensatz zu sechs 
Wochen beim Fichtenborkenkäfer). Ge-
genmaßnahmen: Regelmäßige Bestands-
kontrolle, Pflege von Waldinnenrändern, 
Förderung des Mischbestands.
Station 3 – Gemeindebuch (oberer Be-
reich): Eichenkultur mit Zaunbau
Standort: ca. 520 m ü. NN, höchste Erhe-
bung im Revier. Maßnahmenfläche: ca. 
0,8 ha.
2022 wurden 2.500 Stieleichen und 500 
Hainbuchen gepflanzt (Hainbuche als 
Unterpflanzung zur Schaftentwicklung 
der Eiche). Zaunbau war notwendig, da 
Wildschweine ohne Schutz die Pflanzen 
herausziehen würden.
Position   Betrag
Zaunmaterial  ca. 5.500 €
Pflanzungskosten  ca. 7.000 €
Gesamtkosten  ca. 12.500 €

Förderung erhalten ca. 17.000 €
Vier Jahre nach der Maßnahme steht 
die Fläche sehr gut da. Hauptproblem 
bei der Pflege: Brombeere durch hohen 
Stickstoffeintrag aus der Luft. Die ver-
bleibenden Nadelbaumüberhälter werden 
schrittweise entnommen bzw. durch Rin-
geln abgetötet.
Zur Vergabe der Forstarbeiten: Die Ge-
meinde arbeitet über die FBG mit der 
Firma Hamm als Prozessorunternehmen. 
Diese Praxis ist für Forstbetriebe der öf-
fentlichen Hand bei Einzelaufträgen ohne 
Ausschreibungspflicht üblich und ermög-
licht kurzfristige Verfügbarkeit.
Station 4 – Gemeindebuch (unterer Be-
reich): Trockenschäden und Biotopbäu-
me
Bestand: Buchen-Eichenbestand, Alter bis 
zu 200 Jahre, ca. 24 ha.
Trockenschäden im Altbestand
Rund 90 % der großen Schirmbuchen sind 
durch Trockenschäden entwertet. Sym-
ptom ist ein Schleimfluss, der ins Stamm-
holz eindringt und dieses unverkäuflich 
macht. Das manuelle Fällen ist wegen 
herabfallenden toten Kronenmaterials le-
bensgefährlich.
Besonderer Erschwerungsgrund: In den 
1980er-Jahren fanden auf dieser Fläche 
amerikanische Panzerübungen statt. Die 
dadurch verursachte starke Bodenverdich-
tung beeinträchtigt die Forstwirtschaft bis 
heute. Aufforstungsversuche (u. a. Esska-
stanien) zeigen kaum Erfolg.
Biotopbäume im Vertragsnaturschutz-
programm
Über ein Vertragsnaturschutzprogramm 
wurden 32 Buchen als Biotopbäume aus-
gewiesen (einzeln erfasst, vermessen und 
dauerhaft markiert). Diese Bäume sind aus 
der holzwirtschaftlichen Nutzung heraus-
genommen. Förderung: 5.000 Euro über 
zehn bis zwölf Jahre. Die Biotopbäume 

Aus dem Gemeinderat
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ergänzen das Förderprogramm Klimaan-
passung.
Station 5 – Mühlsteinbiotop im Zwitz-
grund: Biotop und Forstbetriebsergeb-
nis
Fläche: ca. 8,8 ha, entstanden nach Bor-
kenkäferbefall 2019.
Biotopentwicklung Mühlsteinbiotop
Statt Einzäunung und Aufforstung wurde 
auf dieser Fläche ein Biotop angelegt, da 
ein kleiner Wasserlauf und eine natürliche 

Station 4 – Gemeindebuch (unterer Bereich): Trockenschäden und Biotopbäume 

Bestand: Buchen-Eichenbestand, Alter bis zu 200 Jahre, ca. 24 ha. 

 

Trockenschäden im Altbestand 

Rund 90 % der großen Schirmbuchen sind durch Trockenschäden entwertet. Symptom ist ein 
Schleimfluss, der ins Stammholz eindringt und dieses unverkäuflich macht. Das manuelle Fällen ist 
wegen herabfallenden toten Kronenmaterials lebensgefährlich. 

Besonderer Erschwerungsgrund: In den 1980er-Jahren fanden auf dieser Fläche amerikanische 
Panzerübungen statt. Die dadurch verursachte starke Bodenverdichtung beeinträchtigt die 
Forstwirtschaft bis heute. Aufforstungsversuche (u. a. Esskastanien) zeigen kaum Erfolg. 

Biotopbäume im Vertragsnaturschutzprogramm 

Über ein Vertragsnaturschutzprogramm wurden 32 Buchen als Biotopbäume ausgewiesen (einzeln 
erfasst, vermessen und dauerhaft markiert). Diese Bäume sind aus der holzwirtschaftlichen Nutzung 
herausgenommen. Förderung: 5.000 Euro über zehn bis zwölf Jahre. Die Biotopbäume ergänzen das 
Förderprogramm Klimaanpassung. 

 

Station 5 – Mühlsteinbiotop im Zwitzgrund: Biotop und Forstbetriebsergebnis 

Fläche: ca. 8,8 ha, entstanden nach Borkenkäferbefall 2019. 

 

Biotopentwicklung Mühlsteinbiotop 

Statt Einzäunung und Aufforstung wurde auf dieser Fläche ein Biotop angelegt, da ein kleiner 
Wasserlauf und eine natürliche Suhle vorhanden waren. Inzwischen sind fast drei Tümpel entstanden. 
Zum Zeitpunkt des Waldbegangs waren hunderte Kaulquappen im Wasser. Die Fläche wird per 
Freischneider gepflegt; die Jägerschaft mulcht einmal jährlich. 

 

Der Name „Mühlsteinbiotop" stammt von einem unvollendeten historischen Mühlstein, der als 
kulturhistorisches Zeugnis an einer kleinen Brücke verbleibt. 

 

Forstbetriebsergebnis 2024 und 2025 

Jahr 2024 

Position Betrag 
Einschlag rd. 3.100 Festmeter 
Einnahmen Holzverkauf rd. 356.000 € 
Sonstige Einnahmen (Zuschüsse) 5.000 € 
Gesamteinnahmen 361.500 € 
Ausgaben rd. 280.000 € 
Überschuss 2024 ca. 83.000 € 
Durchschnittlicher Holzpreis ca. 80 €/Fm 

Jahr 2025 

Position Betrag 
Einschlag rd. 3.100–3.200 Festmeter 
davon Käferholz nur 100–200 Festmeter (2024 war feuchter) 
Einnahmen Holzverkauf 336.000 € 
Ausgaben 260.000 € 
Überschuss 2025 knappe 77.000 € (inkl. Fahrzeugkauf ca. 27.000 

€) 
Durchschnittlicher Holzpreis ca. 100 €/Fm 

Suhle vorhanden waren. Inzwischen sind 
fast drei Tümpel entstanden. Zum Zeit-
punkt des Waldbegangs waren hunderte 
Kaulquappen im Wasser. Die Fläche wird 
per Freischneider gepflegt; die Jägerschaft 
mulcht einmal jährlich.
Der Name „Mühlsteinbiotop“ stammt von 
einem unvollendeten historischen Mühl-
stein, der als kulturhistorisches Zeugnis an 
einer kleinen Brücke verbleibt.
Forstbetriebsergebnis 2024 und 2025
Jahr 2024

Holzmarktlage (Thorsten Schwab): Die 
Holzpreise befinden sich auf langjährigem 
Höchstniveau (FBG-Durchschnitt über 
100 €/Fm). Begünstigt durch Wegfall von 
Holzimporten aus Russland und Osteur-
opa. Heimische Säger sind auf einheimi-
sches Holz angewiesen. Leichter Dämpfer 
durch gestiegene Dieselpreise (Frachtko-
sten).
Dank und Abschluss des Waldbegangs
Stefan Pfeuffer dankte dem Gemeinderat, 
Bürgermeister Morgenroth, Zweitem Bür-
germeister Schwab und Susanne Selke für 
zwölf Jahre vertrauensvolle Zusammenar-
beit. Er hob insbesondere die Bereitschaft 
des Gemeinderats hervor, alle geplanten 
Maßnahmen mitzutragen, sowie die Über-
gabe der kompletten Betriebsführung an 

die FBG als wichtige Weichenstellung.

TOP 03 Bauangelegenheiten 
TOP 03 A Neubau eines Einfamilien-
hauses in den ,,Mühlwiesen‘‘
Der Neubau des Einfamilienhauses im 
Freistellungsverfahren hält alle Festset-
zungen des Bebauungsplans Mühlwiesen 
ein, der Neubau ist somit genehmigungs-
frei und zur Kenntnisnahme für den Ge-
meinderat. Bürgermeister Morgenroth ist 
erfreut, dass das Baugebiet so toll ange-
nommen wird.

TOP 04 Verschiedenes
TOP 04 A Urnengarten Erlach
Der Baubeginn ist am 17. April 2026. Die 
voraussichtliche Fertigstellung ist in zwei 

Aus dem Gemeinderat



6

Werbepartner

       GÜNSTIGE STROM-
      & ERDGASPREISE?

Infos unter www.die-energie.de oder persönlich in unseren 
Kundenzentren in Karlstadt, Lohr und Veitshöchheim.

Gibt`s bei der ENERGIE, wo denn sonst!?
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bis drei Wochen geplant.
TOP 04 B Urnengarten Neustadt: 
Am Sonntag, 26. April 2026, 16:30 Uhr 
ist die offizielle Einweihung und Segnung. 
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
eingeladen. Die Bekanntmachung erfolgt 
über die sozialen Medien und dem Ge-
meindeblatt.
TOP 04 C Personelles: Neuer Klärwär-
ter
André Pfeuffer ist seit dem 1. November 
als Klärwärter im Gemeindebauhof tätig. 
Nach der geplanten Sanierung der Klär-
anlage führt die Gemeinde künftig mehr 
Messverfahren und Probeentnahmen ei-
genständig durch; ein kleines eigenes La-
bor soll dann angeschafft werden.

Im Anschluss folgte eine nichtöffentliche 
Sitzung!

Aus dem Gemeinderat

Bericht über die konstituierende Sit-
zung des Gemeinderates Neustadt a.
Main vom 07.05.2026.
(Vom Gemeinderat nicht förmlich geneh-
migte Fassung)
Anwesend: Kimmel Stefan, 1. Bürger-
meister, Fleckenstein Anton, Gowor Peter, 
Gruber Lisa, Heim Frank, Hofmann Mi-
chael, Höhlein Jörg, Klüber Steffen, Pfeuf-
fer Florian, Schwab Thorsten, Schwar-
zenau Frank, Selke Susanne, Väthröder 
Alexandra
Fehlend: -/-
Der Vorsitzende erklärt die anberaumte 
Sitzung für eröffnet und stellt die ord-
nungsgemäße Ladung sowie die Anwe-
senheit der Mitglieder des Gemeinderats 
fest.
Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass die 
Mehrheit der Mitglieder des Gemeinde-

rates anwesend und stimmberechtigt ist. 
Der Gemeinderat ist daher beschlussfähig 
(Art. 47 GO).
Die Niederschrift der letzten Sitzung des 
Gemeinderates vom 17.04.2026 wurde 
den Mitgliedern zugestellt.
Einwendungen werden nicht erhoben. Die 
Niederschrift gilt daher als genehmigt.

TOP 01 Vereidigung des neugewählten 
1. Bürgermeister 
Gemeinderatsmitglied Anton Fleckenstein 
vereidigt Herrn Stefan Kimmel gem. Art. 
27 des Gesetzes über kommunale Wahlbe-
amte (KWBG) und § 38 Beamtenstatusge-
setz (BeamtStG).

TOP 02 Vereidigung der neugewählten 
Gemeinderatsmitglieder 
Erster Bürgermeister Kimmel vereidi-
gt Frau Lisa Gruber, Herrn Frank Heim, 
Herrn Jörg Höhlein, Herrn Steffen Klüber, 
Herrn Florian Pfeuffer, Herrn Thorsten 
Schwab, Herrn Frank Schwarzenau und 
Frau Alexandra Väthröder gemäß Art. 31 
Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO) und 
hofft auf eine vertrauensvolle und offene 
Zusammenarbeit im Gemeinderat.

TOP 03 Beratung und Beschlussfas-
sung über die Anzahl der weiteren Bür-
germeister/in
Der Gemeinderat beschließt neben dem 
vorgeschriebenen 2. Bürgermeister auch 
einen 3. Bürgermeister zu wählen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  13
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 04 Wahl der weiteren Bürgermei-
ster/in
Erster Bürgermeister Kimmel und Frau 
Julia Günther von der Verwaltungsge-
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meinschaft Lohr a.Main bilden den Wahl-
ausschuss.
Erster Bürgermeister Kimmel erklärt, dass 
alle Gemeinderatsmitglieder wählbar sind 
und es nach der Gemeindeordnung nicht 
zwingend notwendig ist, einzelne Ge-
meinderatsmitglieder vorzuschlagen.
TOP 04 A Wahl des/der 2.  Bürgermei-
ster/in
Der Fraktionssprecher der Wählergrup-
pe „Gemeinsam für Neustadt und Er-
lach“, Gemeinderatsmitglied Herr Frank 
Schwarzenau, schlägt Gemeinderatsmit-
glied Frau Alexandra Väthröder als 2. 
Bürgermeisterin vor. 
Frau Alexandra Väthröder stellt sich auf 
ihren Wunsch hin vor.
In geheimer Wahl erhält Gemeinderatsmit-
glied Frau Susanne Selke 9 Stimmen und 
Gemeinderatsmitglied Frau Alexandra 
Väthröder 4 Stimmen.
Erster Bürgermeister Kimmel stellt fest, 
dass Frau Susanne Selke zur 2. Bürger-
meisterin gewählt ist.
Frau Susanne Selke nimmt die Wahl an.
TOP 04 B Wahl des/der 3. Bürgermei-
ster/in
In geheimer Wahl entfallen auf Gemeinde-
ratsmitglied Michael Hofmann 9 Stimmen 
und auf Gemeinderatsmitglied Alexandra 
Väthröder 4 Stimmen.
Erster Bürgermeister Kimmel stellt fest, 
dass Herr Michael Hofmann zum 3. Bür-
germeister gewählt ist.
Herr Michael Hofmann nimmt die Wahl 
an.

TOP 05 Vereidigung der neu gewählten 
weiteren Bürgermeister/in
Erster Bürgermeister Kimmel vereidigt 
2. Bürgermeisterin Susanne Selke und 3. 
Bürgermeister Michael Hofmann gem. 
Art. 27 KWBG und § 38 BeamtStG.

TOP 06 Beratung und Beschlussfas-
sung über den Erlass einer Satzung zur 
Regelung von Fragen des örtlichen Ge-
meindeverfassungsrechtes 
Mit der Sitzungsladung wurde den Ge-
meinderatsmitgliedern ein von der Ver-
waltung vorbereiteter Entwurf der Sat-
zung übermittelt. Unter § 3 Abs. 3 ist das 
Wort „Angehörigen“ zu ergänzen.
Der Gemeinderat stimmt der Satzung zur 
Regelung von Fragen des örtlichen Ge-
meindeverfassungsrechts zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  13
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 07 Beratung und Beschlussfas-
sung über den Erlass einer Geschäfts-
ordnung für den Gemeinderat Neustadt 
a.Main 
Mit Sitzungsladung wurde den Gemein-
deratsmitgliedern ein von der Verwaltung 
vorbereiteter Entwurf der Geschäftsord-
nung übersandt.
In § 20 Abs. 2 soll die Uhrzeit in 19 Uhr 
geändert werden.
Der Gemeinderat stimmt der Geschäfts-
ordnung für den Gemeinderat der Ge-
meinde Neustadt zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  13
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 08 Beratung und Beschlussfas-
sung über die Besetzung des Rech-
nungsprüfungsausschusses 
Erster Bürgermeister Kimmel macht fol-
genden Vorschlag:
Vorberatender Ausschuss: 
a) Rechnungsprüfungsausschuss 
b) Ausschuss Familie, Soziales und 
Dorfentwicklung

Aus dem Gemeinderat
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Kein Beschließender Ausschuss
Der Gemeinderat stimmt der Bildung von 
vorberatenden Ausschüssen
a) Rechnungsprüfungsausschuss
b) Ausschuss für Familie, Soziales und 
Dorfentwicklung
zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  13
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 09 Beratung und Beschlussfas-
sung über die Bildung vorberatender 
und beschließender Ausschüsse 
Folgende Gemeinderatsmitglieder bilden 
den Rechnungsprüfungsausschuss:
Mitglied: Gowor, Peter  
Vertreter: Schwab, Thorsten
Mitglied: Klüber, Steffen  
Vertreter: Gruber, Lisa
Mitglied: Heim, Frank   
Vertreter:  Höhlein, Jörg
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  13
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 10 Beratung und Beschlussfas-
sung über die Besetzung der Ausschüsse 
Folgende Gemeinderatsmitglieder bilden 
den Ausschuss für Familie, Soziales und 
Dorfentwicklung:
Vorsitzender:   Bgm Kimmel  
Mitglied:         Gruber, Lisa   
Vertreter:         Selke, Susanne
Mitglied:         Hofmann, Michael  
Vertreter:         Fleckenstein, Anton
Mitglied:         Väthröder Alexandra 
Vertreter:         Schwarzenau, Frank
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  13
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 11 Bestellung der Vertreter/innen 
für die Gemeinschaftsversammlung der 
VGem Lohr a.Main
In die Gemeinschaftsversammlung zur 
Verwaltungsgemeinschaft Lohr a.Main 
werden entsandt:
1.  BGM Kimmel   
Vertreter: Hofmann, Michael
2.  Selke, Susanne  
Vertreter: Pfeuffer, Florian
3.   Fleckenstein, Anton  
Vertreter: Schwab, Thorsten
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  6
Persönlich beteiligt: 0

TOP 12 Beratung und Beschlussfas-
sung über die Bestellung des 1. Bür-
germeisters und 2. Bürgermeisters zum 
Eheschließungsbeamten 
Für den Bereich der Verwaltungsgemein-
schaft Lohr a. Main wurden bisher jeweils 
der erste und ein weiterer Bürgermeister 
zu „Eheschließungsstandesbeamten“ be-
stellt. 
Nach den Bestimmungen des § 3 Abs. 3 
Satz 1 AVPStG enden die Bestellungen 
von Herrn Stephan Morgenroth und Herrn 
Klaus Schwab mit Ablauf der Amtszeit am 
30.04.2026. 
Es ist daher eine Beschlussfassung des 
Gemeinderates notwendig, dass Herr 
Bürgermeister Stefan Kimmel und ein(e) 
weitere(r) Bürgermeister(in) als Standes-
beamte bestellt werden sollen.
 Anschließend erfolgt die Bestellung mit 
Wirkung ab dem Tag der Beschlussfas-
sung durch die Gemeinschaftsversamm-
lung und gilt auf Widerruf, längstens bis 
Ablauf der Amtszeit bzw. Neubestellung 
nach Wiederwahl. 
Der Aufgabenbereich umfasst die Vor-
nahme von Eheschließungen im gesamten 

Aus dem Gemeinderat
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Standesamtsbezirk.
Der Gemeinderat Neustadt a.Main be-
schließt, den ersten Bürgermeister der 
Gemeinde Neustadt a.Main, Herrn Stefan 
Kimmel sowie die zweite Bürgermeisterin 
Frau Susanne Selke gemäß § 2 Abs. 3 der 
Verordnung zur Ausführung des Perso-
nenstandsgesetzes (AVPStG) zu Standes-
beamten für den Standesamtsbezirk Lohr 
a.Main-VGem zu bestellen. Der Aufga-
benbereich ist auf die Vornahme von Ehe-
schließungen beschränkt. 
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  11
Nein-Stimmen:     2
Persönlich beteiligt:   0

TOP 13 Beratung und Beschlussfas-
sung über eine isolierte Befreiung zur 
Errichtung einer Mauer im Gewerbege-
biet Tannäcker
Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes „Gewerbe-
gebiet Tannäcker“ Gemeinde Neustadt a. 
Main“ und ist für sich betrachtet nach Art. 
57 Abs. 1 Nr. 7a BayBO verfahrensfrei 
möglich. 
Die Bauherren planen eine Mauer zur 
Straßenseite Tannäcker. 
Die Bauherren beantragen folgende Be-
freiung:
- Stützmauerhöhe zum Teil ca. 3,50 m
Die Bauherren begründen dies wie folgt:
- Die Sandsteinmauer muss im hinteren 
Bereich 3,50 m hoch werden, um auf dem 
schmalen Hanggrundstück eine ebene Flä-
che zu bekommen.

Der Gemeinderat erteilt der beantragten 
Befreiung, Höhe der Stützmauer 3,50 m, 
auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1925/4 der 
Gemeinde Neustadt a.Main das gemeind-
liche Einvernehmen - unter folgenden 
Auflagen:

- Einholung eines statischen Gutachtens 
für die Mauer
- Der Weiterbau der Mauer ruht bis zur 
Vorlage eines statischen Gutachtens
Aus dem Gremium kommt die Frage auf, 
ob der Bauherr ein Gewerbe angemeldet 
habe.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  13
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 14 Verschiedenes 
TOP 14 A Brunnen in der Siedlung
Aus dem Gremium kommt die Anmer-
kung, dass der Brunnen unterhalb des 
Spielplatzes in der Siedlung nicht laufe 
und wieder gängig gemacht werden solle. 
Erster Bürgermeister Kimmel regt an, ei-
nen ehrenamtlichen Brunnenwart o.ä. zu 
suchen oder dem Bauhof Bescheid zu sa-
gen. 
TOP 14 B Sachstand Bauantrag Be-
triebswohnung im Gewerbegebiet
Bezüglich der Betriebswohnung im Ge-
werbegebiet, bei der der Gemeinderat im 
letzten Jahr das gemeindliche Einverneh-
men untersagt habe, sei die Gemeinde 
nochmals von der Bauaufsichtsbehörde 
angeschrieben worden. Der Gemeinde 
wurde bis zum 08.06. Gelegenheit zur 
Abgabe einer erneuten Stellungnahme 
wegen des ursprünglichen Versagens des 
gemeindlichen Einvernehmens gegeben. 
Erster Bürgermeister Kimmel werde um 
Fristverlängerung bitten, da die nächste 
Gemeinderatssitzung erst am 11.06.2026 
geplant sei und hier dann erneut über das 
gemeindliche Einvernehmen entschieden 
werden solle.
TOP 14 C Meldemöglichkeit für Män-
gel
Aus dem Gremium kommt die Frage, wie 
Bürger etwas melden könne, z.B. defekte 

Aus dem Gemeinderat
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Aus dem Gemeinderat

Straßenlampen. In Karbach stünde als 
letzte Seite des Amtsblatts eine Mängel-
liste zur Verfügung, welche die Bürger 
ausfüllen und bei der Gemeinde abgeben 
könnten. Erster Bürgermeister Kimmel 
könnte sich dies zur weiteren Bearbei-
tung im Ausschuss Familie, Soziales und 
Dorfentwicklung vorstellen.
TOP 14 D Mähen der Grünflächen
An den Gemeinderat wurde herangetra-
gen, dass der Friedhof aktuell nicht ge-
mäht sei und ob es gewissen Zyklen zur 
Reinhaltung/ Mähen der der Rasenflächen 
gebe. Hier kam die Rückmeldung, dass 
der Friedhof heute durch die Mitarbeiter 
des Bauhofs gemäht worden sei. Aufgrund 
der derzeitigen Vegetationsphase fielen 
zurzeit überall Mäharbeiten an. Die Mit-
arbeiter seien jedoch bemüht, möglichst 
zeitnah zu mähen.

TOP 14 E Unterbrochener Vortrag der 
Feuerwehr
Aus dem Gremium kommt der Wunsch 
nach Wiederholung des Vortrags der Feu-
erwehr in einer der nächsten Sitzungen 
auf, da der ursprüngliche Vortrag unter-
brochen werden musste.
TOP 14 F Stand Windparkprojekt
Gemeinderatsmitglied Frau Väthröder 
stellt einen Antrag auf Auskunft zum ak-
tuellen Stand des Windparkprojekts inklu-
sive Einsicht in das BImSch-Gutachten. 
Erster Bürgermeister Kimmel nimmt dies 
zur Kenntnis und sichert eine Behandlung 
des Themas innerhalb der nächsten drei 
Monate zu.

Im Anschluss folgte eine nichtöffentliche 
Sitzung!

- Abholmarkt
- Geschenkkörbe
- Weinproben
- Bierseminare

- Festbedarf
- Schankanlagen
- Großhandel
- Gastronomieservice

97816 Lohr a. Main  Tel: (09352) 6013-0 Fax: 6013-26
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Senioren Neustadt-Erlach
         Unsere nächste Zusammenkunft 

ist am Donnerstag 
den 18. Juni. 

Dieses mal sind wir wieder im Pfarrheim 
und treffen uns wie gewohnt 

um 14 Uhr. 
Ihr wisst ja, wir holen euch gerne ab und/oder fahren
 euch auch gerne nach Hause. Meldet euch einfach!

Gisela 1432; Birgid 9936233; Edith 1253

Wir feuen uns auf einen gemeinsamen Nachmittag mit euch. 

Das Seniorenkreis-Team 
Voranzeige: 

Unser diesjähriger Ausflug zur „Aurora“
 ist am Freitag 17. Juli

Senioren Neustadt
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Info aus der Gemeinde  

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

gerne kümmert sich die Gemeinde um ihre 
Anregungen und Anliegen. 
Bitte nutzen Sie in erster Linie die Bürger-
meistersprechstunde, oder nutzen Sie hier-
zu die Kontakte die monatlich auf Seite 2 
im Boten veröffentlicht werden.
Die Sprechstunde findet ab Juni 2026 in 
der Regel donnerstags in der Zeit ab 17:00 
Uhr bis 18:00 Uhr im Rathaus Neustadt 
statt.
Außerhalb dieser Zeit können Termine 
gerne telefonisch abgesprochen werden.
Schon in den ersten Tagen der neuen 
Amtsperiode haben wir im Rathaus, einzel-
ne, anonyme Schreiben, Anregungen, aber 
auch Anzeigen von unbekannt gegen ir-
gendwelche Personen, Unternehmen, Din-
ge oder Sachverhalte im Ort bekommen. 
Ich möchte Sie an dieser Ort informieren, 
dass wir anonymen Schreiben ohne Ab-
sender grundsätzlich nicht nachgehen wer-

den, können und wollen. Zudem gehört es 
in unserem guten gesellschaftlichen Zu-
sammenleben m.E. nach dazu, sich nicht 
hinter der Anonymität zu verstecken, 
wenn man vermeintliche Probleme/Miss-
stände sieht, es besteht durch die Anony-
mität die Gefahr, dass Fehlinformationen 
entstehen oder sogar verbreitet werden. 
Es ist für uns unmöglich, beim anonymen 
Absender nochmals Dinge nachzufragen – 
zudem kann man auf anonyme Schreiben 
nicht antworten, um Missverständnisse zu 
vermeiden oder Sachverhalte aufzuklären, 
wenn der Adressat fehlt.
Selbstverständlich halten wir die Bestim-
mungen des Datenschutzes ein und achten 
die Persönlichkeitsrechte.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Stefan Kimmel
Erster Bürgermeister 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
gerne kümmert sich die Gemeinde um ihre Anregungen und Anliegen.  
Bitte nutzen Sie in erster Linie die Bürgermeistersprechstunde, oder nutzen 
Sie hierzu die Kontakte die monatlich auf Seite 2 im Boten veröffentlicht 
werden. 
Die Sprechstunde findet ab Juni 2026 in der Regel donnerstags in der Zeit 
ab 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Rathaus Neustadt statt. 
Außerhalb dieser Zeit können Termine gerne telefonisch abgesprochen 
werden. 

Schon in den ersten Tagen der neuen Amtsperiode haben wir im Rathaus, 
einzelne, anonyme Schreiben, Anregungen, aber auch Anzeigen von 
unbekannt gegen irgendwelche Personen, Unternehmen, Dinge oder 
Sachverhalte im Ort bekommen. Ich möchte Sie an dieser Ort informieren, 
dass wir anonymen Schreiben ohne Absender grundsätzlich nicht 
nachgehen werden, können und wollen. Zudem gehört es in unserem guten 
gesellschaftlichen Zusammenleben m.E. nach dazu, sich nicht hinter der 
Anonymität zu verstecken, wenn man vermeintliche Probleme/Missstände 
sieht, es besteht durch die Anonymität die Gefahr, dass Fehlinformationen 
entstehen oder sogar verbreitet werden. Es ist für uns unmöglich, beim 
anonymen Absender nochmals Dinge nachzufragen – zudem kann man auf 
anonyme Schreiben nicht antworten, um Missverständnisse zu vermeiden 
oder Sachverhalte aufzuklären, wenn der Adressat fehlt. 

Selbstverständlich halten wir die Bestimmungen des Datenschutzes ein 
und achten die Persönlichkeitsrechte. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Stefan Kimmel 

Erster Bürgermeister  

 
 
 
 

Dokumentar!lm
Unternehmens!lm

Reportagen
für Tourismus + Kultur

Dokumentationen

Produkt-Fotogra!e

Architektur-Fotogra!e

TV im Web GmbH
Gertraudenweg 8

D-97845 Neustadt-Erlach
Tel.: +49 9393 99971

eMail: of!ce@tvimweb.de
www.tvimweb.de

SCHWARZ ilm Studiof

www.tips-4-trips.de
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Werbepartner

Aktionszeitraum 01.06 bis 14.06.2026
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Info aus der Gemeinde

Die Mähsaison hat begonnen 
Ein Auszug aus der 
Verordnung über die Bekämp-
fung des Lärms vom 11.09.2014

Lärm- und Haustierverordnung der 
Gemeinde Neustadt a.Main:
Die Gemeinde Neustadt a.Main erlässt auf-
grund der Art. 10 und 14 des Bayerischen 
Immissionsschutzgesetzes (BayImSchG) 
-BayRS 2129-1-1-UG, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 08. April 2013 (GVBl., 
S.174), der Art. 16 und 66 des Bayerischen
Straßen- und Wegegesetzes sowie des Art. 
19 des Landesstraf- und Verordnungsge-
setzes folgende Verordnung:

§ 1
Geltungsbereich, Zweck.
Der Geltungsbereich erstreckt sich auf das 
gesamte Gemeindegebiet. Die nachfol-
genden Bestimmungen regeln die zeitliche 
Beschränkung ruhestörender Haus- und 

Die Mähsaison hat begonnen  

 
Ein Auszug aus der  

Verordnung über die Bekämpfung des Lärms vom 11.09.2014 

 

Lärm- und Haustierverordnung der Gemeinde Neustadt a.Main 

Die Gemeinde Neustadt a.Main erlässt aufgrund der Art. 10 und 14 des Bayerischen 

Immissionsschutzgesetzes (BayImSchG) -BayRS 2129-1-1-UG, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 08. April 2013 (GVBl., S.174), der Art. 16 und 66 des Bayerischen 

Straßen- und Wegegesetzes sowie des Art. 19 des Landesstraf- und 

Verordnungsgesetzes folgende Verordnung: 

§ 1 

Geltungsbereich, Zweck. 

Der Geltungsbereich erstreckt sich auf das gesamte Gemeindegebiet. Die 

nachfolgenden Bestimmungen regeln die zeitliche Beschränkung ruhestörender 

Haus- und Gartenarbeiten, die Benutzung von Musikinstrumenten, 

Tonübertragungsgeräten und Tonwiedergabegeräten, Veranstaltungen von 

Vergnügungen und das Halten von Haustieren. 

§ 2 

Zeitliche Beschränkung von ruhestörenden Haus- und Gartenarbeiten 

Ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten sind zu folgenden Zeiten untersagt: 

a) in der Zeit von 20.00 Uhr bis 08.00 Uhr (Abend- und Nachtruhe); 

b) in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr (Mittagsruhe) und 

c) an Sonn- und Feiertagen 

Weitergehende Anforderungen nach Bundes- und Landesrecht für laute, 

motorbetriebene Gartengeräte bleiben unberührt. 

 

Die komplette >assung ist in einer digitalen >assung hier zu finden: 

Verordnung über die Bekämpfung des Lärms vom 11.09.2014 ). 

 

 

Gartenarbeiten, die Benutzung von Mu-
sikinstrumenten,Tonübertragungsgeräten 
und Tonwiedergabegeräten, Veranstal-
tungen von Vergnügungen und das Halten 
von Haustieren.

§ 2
Zeitliche Beschränkung von ruhestö-
renden Haus- und Gartenarbeiten
Ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten 
sind zu folgenden Zeiten untersagt:
a) in der Zeit von 20.00 Uhr bis 08.00 Uhr 
(Abend- und Nachtruhe);
b) in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
(Mittagsruhe) und
c) an Sonn- und Feiertagen
Weitergehende Anforderungen nach 
Bundes- und Landesrecht für laute, mo-
torbetriebene Gartengeräte bleiben unbe-
rührt.

Marius Väth
Allianz Generalvertretung
Bronnbacher Str. 15
97828 Marktheidenfeld

0 93 91.40 22
allianz-vaeth.de
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MÖCHTEN SIE EINEN NEUEN BODEN
VERLEGEN, IHRE TERRASSE VERSCHÖNERN
ODER EIN CARPORT ERRICHTEN?

Wir beraten Sie gerne!

Hochwertige Bodenbeläge – sowohl für
Innen- als auch Außenbereiche,
professionell verlegt

Wir gestalten Terrassen – langlebig,
pflegeleicht und stilvoll

Wir bieten maßgeschneiderte Carports –
perfekt angepasst an Ihr Fahrzeug und
Ihr Grundstück

JETZT TERMIN VEREINBAREN WWW.ZIMMEREI-BROENNER.DE0 939 3 - 537

MÖCHTEN SIE EINEN NEUEN BODEN
VERLEGEN, IHRE TERRASSE VERSCHÖNERN
ODER EIN CARPORT ERRICHTEN?

Wir beraten Sie gerne!

Hochwertige Bodenbeläge – sowohl für
Innen- als auch Außenbereiche,
professionell verlegt

Wir gestalten Terrassen – langlebig,
pflegeleicht und stilvoll

Wir bieten maßgeschneiderte Carports –
perfekt angepasst an Ihr Fahrzeug und
Ihr Grundstück

 0 93 93 - 5 37

katholische Pfarrgemeinde Neustadt
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katholische Pfarrgemeinde Neustadt

  

ST. MICHAEL U. ST. GERTRAUD 
NEUSTADT A. MAIN 
 

GOTTESDIENSTORDNUNG 
01.03.2025 – 31.03.2025 
 
 
Mittwoch    Aschermittwoch 
05.03.   19.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Auflegung des Aschenkreuzes 
 

 
Sonntag    1. Fastensonntag 
09.03.     9.30 Uhr Wort-Gottes-Feier für Paul und Doris Weyer, Winfried Rüb und Angehörige 
    Kollekte für die neue Osterkerze 

 
Sonntag    2. Fastensonntag 
16.03.   10.00 Uhr Hl. Amt für 1) Pfarrer Langhans  
    2) Alleinstehende nach dem Tod des Ehepartners 
    3) Gerhard Hamburger und Familie Madre 
    4) Menschen in den Kriegsgebieten der Welt 
    5) Reinhard Brönner 
 

 
Sonntag    4. Fastensonntag (Laetare) 
30.03.     8.30 Uhr Hl. Amt für 1) die Familienangehörige, die Eltern Zuhause versorgen 
    2) die Anliegen der älteren Alleinlebenden 
    3) die Ehrenamtlichen und Ihre Familien 
    4) Alois und Rosa Grimm und Ludwig Buschauer 
 

 
Pfarrbüro St. Michael u. St. Gertraud 
97845 Neustadt, Me gingaudstr. 1, Tel.: 09393 / 530 
Öffnungszeiten: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15.00 – 17.00 Uhr 
in dringenden Fällen: Pfarrbüro Lohr, Tel.: 09352 / 875060                                            

 
 

      ST. MICHAEL U. ST. GERTRAUD
NEUSTADT A. MAIN

  GOTTESDIENSTORDNUNG Juni 2026

       

Samstag  06.06. Samstag der 9. Woche im Jahreskreis
Neustadt a. M. 14:00 Taufe

Sonntag  07.06. - 10. Sonntag im Jahreskreis
Neustadt a. M. 10:00 Messfeier zu Fronleichnam f. Günther u. Rita Bils / 

f. Sybille Grübel (JT), f. Barbara Grübel, Walburga 
Grübel u. Clemens Wesely / f. Gerhard Hamburger 
u. Fam. Madre

Samstag  13.06. - Hl. Antonius v. Padua
Neustadt a. M. 18:00 Konzert Festliches Benefizkonzert mit dem 

Ärzteorchester Musica Medica

Sonntag  14.06. - 11. Sonntag im Jahreskreis
Neustadt a. M. 9:30 Wort-Gottes-Feier entfällt

Sonntag  21.06. - 12. Sonntag im Jahreskreis
Neustadt a. M. 8:30 Messfeier f. Hans u. Martha Groher, Agnes u. Heinz 

Schwind

Samstag  27.06. Samstag der 12. Woche im Jahreskreis
Neustadt a. M. 18:30 Vorabendmesse entfällt
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katholische Pfarrgemeinde Erlach

Frank Hirsch
Ihr persönlicher Kundenberater vor Ort

stefan.beck@kobold-kundenberater.deFrank Hirsch
0157 34340683
frank.hirsch@kobold-kundenberater.de

0157 34340683
frank.hirsch@kobold-kundenberater.de

��

Werbepartner

- Abholmarkt
- Geschenkkörbe
- Weinproben
- Bierseminare

- Festbedarf
- Schankanlagen
- Großhandel
- Gastronomieservice

97816 Lohr a. Main  Tel: (09352) 6013-0 Fax: 6013-26

Meisterbetrieb
Fa. Hartung gMbH
Bahnhofstr. 5a 
97845 Neustadt a. Main

Telefon: 09393-690
Telefax: 09393-437
LQIR#ÀLHVHQJDOHULH�KDUWXQJ�GH
ZZZ�ÀLHVHQJDOHULH�KDUWXQJ�GH

Fliesengalerie

Hartung

lust auF Fliesen

auf üBer 600 qM
aussTelluNgsfläche
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katholische Pfarrgemeinde Erlach

 
 

   
Samstag 18.30 Uhr Sonntagvorabendmesse 
6. Juni 2026  Rita Popp und Schwester Albertine 
   
   
Samstag  entfällt 
13. Juni 2026   
   
Samstag 18.30 Uhr Wortgottesfeier 
20. Juni 2026   
   
Mittwoch 18.00 Uhr St. Johannes der Täufer 
24. Juni 2026  Andacht in der alten Dorfkirche 
  Mit Kaplan Tommy Reißig 
   
Samstag 18.30 Uhr Patrozinium St. Johannes der Täufer 
27. Juni 2026  Festgottesdienst 
  Adelheid und Josef Wolf, Familie Dietrich 
  Edmund Wolf (JT) und 

Herta Antoni 
  Verstorbene der Familien Langer, Ziemainz, Bils 
   
  Anschließend Mitbringfestle  in der Kirche 
   
   
   
   
   
   

Weitere Gottesdienste in der Pfarreiengemeinschaft entnehmen Sie 
bitte 
aus der Zeitung, dem Internet und dem Pfarrblatt der 
Pfarreiengemeinschaft 
 

 
Es werden dringend Gottesdienstbestellungen benötigt für das 2. Halbjahr. 

 
 

    
 

Patrozinium St. Johannes der Täufer 
    Am Samstag, den 27 Juni 2026 

 
Um 18.30 Uhr 

Festgottesdienst 
anschließend 

 

Mitbringfestle 
In der Kirche 

 
Mitbringparty – Jeder bringt was mit  
und alle dürfen sich daran bedienen, 

Wie bei der wunderbaren Brotvermehrung 
 

Für den gekauften Wein erbitten wir eine Spende 
 
 

   
Gottesdienstordnung 

für 
St. Johannes der Täufer, Erlach 

 

 
 

   
Samstag 18.30 Uhr Sonntagvorabendmesse 
6. Juni 2026  Rita Popp und Schwester Albertine 
   
   
Samstag  entfällt 
13. Juni 2026   
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24. Juni 2026  Andacht in der alten Dorfkirche 
  Mit Kaplan Tommy Reißig 
   
Samstag 18.30 Uhr Patrozinium St. Johannes der Täufer 
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  Adelheid und Josef Wolf, Familie Dietrich 
  Edmund Wolf (JT) und 

Herta Antoni 
  Verstorbene der Familien Langer, Ziemainz, Bils 
   
  Anschließend Mitbringfestle  in der Kirche 
   
   
   
   
   
   

Weitere Gottesdienste in der Pfarreiengemeinschaft entnehmen Sie 
bitte 
aus der Zeitung, dem Internet und dem Pfarrblatt der 
Pfarreiengemeinschaft 
 

 
Es werden dringend Gottesdienstbestellungen benötigt für das 2. Halbjahr. 

 
 

    
 

Patrozinium St. Johannes der Täufer 
    Am Samstag, den 27 Juni 2026 

 
Um 18.30 Uhr 

Festgottesdienst 
anschließend 

 

Mitbringfestle 
In der Kirche 

 
Mitbringparty – Jeder bringt was mit  
und alle dürfen sich daran bedienen, 

Wie bei der wunderbaren Brotvermehrung 
 

Für den gekauften Wein erbitten wir eine Spende 
 
 

   
Gottesdienstordnung 

für 
St. Johannes der Täufer, Erlach 

 

Weitere Gottesdienste in der Pfarreiengemeinschaft entnehmen Sie bitte
aus der Zeitung, dem Internet und dem Pfarrblatt der Pfarreiengemeinschaft

  Es werden dringend Gottesdienstbestellungen benötigt für das 2. Halbjahr.
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Für den gekauften Wein erbitten wir eine Spende 
 
 

   
Gottesdienstordnung 

für 
St. Johannes der Täufer, Erlach 

 

 
 

   
Samstag 18.30 Uhr Sonntagvorabendmesse 
6. Juni 2026  Rita Popp und Schwester Albertine 
   
   
Samstag  entfällt 
13. Juni 2026   
   
Samstag 18.30 Uhr Wortgottesfeier 
20. Juni 2026   
   
Mittwoch 18.00 Uhr St. Johannes der Täufer 
24. Juni 2026  Andacht in der alten Dorfkirche 
  Mit Kaplan Tommy Reißig 
   
Samstag 18.30 Uhr Patrozinium St. Johannes der Täufer 
27. Juni 2026  Festgottesdienst 
  Adelheid und Josef Wolf, Familie Dietrich 
  Edmund Wolf (JT) und 

Herta Antoni 
  Verstorbene der Familien Langer, Ziemainz, Bils 
   
  Anschließend Mitbringfestle  in der Kirche 
   
   
   
   
   
   

Weitere Gottesdienste in der Pfarreiengemeinschaft entnehmen Sie 
bitte 
aus der Zeitung, dem Internet und dem Pfarrblatt der 
Pfarreiengemeinschaft 
 

 
Es werden dringend Gottesdienstbestellungen benötigt für das 2. Halbjahr. 

 
 

    
 

Patrozinium St. Johannes der Täufer 
    Am Samstag, den 27 Juni 2026 

 
Um 18.30 Uhr 

Festgottesdienst 
anschließend 

 

Mitbringfestle 
In der Kirche 

 
Mitbringparty – Jeder bringt was mit  
und alle dürfen sich daran bedienen, 

Wie bei der wunderbaren Brotvermehrung 
 

Für den gekauften Wein erbitten wir eine Spende 
 
 

   
Gottesdienstordnung 

für 
St. Johannes der Täufer, Erlach 
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Bei uns erhalten Sie das Rund-um-Sorglos-Paket

www.weku.de

WEKU GmbH & Co. KG   Obere Grüben 3   97877 Wertheim   
09342- 9261 0   info@weku.de

Schiebetüren
Modernes Design 
zum Schieben

Fenster
Kunststofffenster made 
in Germany

Haustüren
Ihr ganz persönlicher 
Eingang

Treppenlifte
Ihr privater Aufzug, Innen 
und Außen

Rollladen
Der perfekte 
Sichtschutz

Raffstore
Verschaffen Kühle 
im Sommer

professionelle Montag
ekompetente Beratung

    

präzises Aufmaß

Sicherheitstüren
Einbruchsschutz für 
Ihr Zuhause

Garagentore
Hochwertige Technik 
mit modernem Design

onelle Montagaga
e

Ihr Fachberater 
Peter Gowor

Werbepartner
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evangelische Pfarrgemeinde Neustadt

Gottesdienste / Veranstaltungen im Juni 2026 
Die Gottesdienste finden immer in der Auferstehungskirche Lohr statt (falls nicht anders angegeben) 

 
 
Di, 02.06. 14.00 Uhr Mehrgenerationen-Café, Ulmer-Haus 
 
Mi, 03.06. 18.00 Uhr Friedensgebet 
 
So, 07.06. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl, Dekan i.R. Wehrwein 
 
Di, 09.06. 14.00 Uhr Mehrgenerationen-Café, Ulmer-Haus 
 
Mi, 10.06. 18.00 Uhr Friedensgebet 
 
Do, 11.06. 15.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl, advita, Pfr. Nachtrab 

16.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl, Seniorenzentrum, Pfr. Nachtrab 
 

So, 14.06. 10.00 Uhr Gottesdienst, Dekan Roth 
11.00 Uhr 11-Uhr-Familienkirche 

 (Thema: "Zusammen Gottes Schöpfung genießen") 
 

Di, 16.06. 14.00 Uhr Mehrgenerationen-Café, Ulmer-Haus 
 
Mi, 17.06. 18.00 Uhr Friedensgebet 
 
Do, 18.06. 14.30 Uhr Café bei Ulmer, Ulmer-Haus  

(Thema: "Essbare Wildpflanzen mit Verkostung") 
 

So, 21.06.  10.30 Uhr Ökumen. Gottesdienst mit Hl. Abendmahl, BKH, Pfr. Roth u.  
Pastoralreferent Weigand; musikal. Ausgestaltung durch den Gospelchor 
 

Di, 23.06. 14.00 Uhr Mehrgenerationen-Café, Ulmer-Haus 
 
Mi, 24.06. 18.00 Uhr Friedensgebet 
 
Do, 25.06. 16.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl, Seniorenzentrum, Dekan i.R. Wehrwein  
 
So, 28.06. 10.00 Uhr Gottesdienst, Prädikantin Esgen 

11.30 Uhr Tankstelle - der andere Gottesdienst 
 

Di, 30.06. 14.00 Uhr Mehrgenerationen-Café, Ulmer-Haus 
 
 
Evang.-Luth. Pfarramt Lohr   Öffnungszeiten: 
Dr.-Gustav-Woehrnitz-Weg 6  Mo, Di, Do, Fr von 9 bis 12 Uhr 
97816 Lohr a.Main     
09352 – 87 16 13 
pfarramt.lohr@elkb.de   www.lohr-evangelisch.de 
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Aus den Vereinen / FSV

Bogenstraße 12
97845 Neustadt am Main

Tel: 09393 993 77 51
E-Mail: info@sv-pilmeier.de

www.sv-pilmeier.de

Wir sind spezialisiert auf 
Dienstleistungen rund um 
den Kfz-Bereich: 

- Schadengutachten
- Fahrzeugbewertungen
- Unfallrekonstruktion
- Gerichtsgutachten



23

Aus den Vereinen / ECV
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Werbepartner


